
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0482/2014 Jever, den 03.06.14

Sitzung/Gremium am:

Jugendhilfeausschuss 17.06.2014 öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland 02.07.2014 nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland 17.07.2014 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Umstrukturierung des Fachbereiches Jugend, Familie, Schule und Kultur

Das Gremium nimmt die Umstrukturierung des Fachbereiches Jugend, Familie, Schule 
und Kultur zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:       Ja      x   Nein

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €         Nein

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. 1 HSP     Nr. 1 / 3 / 6

             Meyer-Helfers

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter

Sichtvermerke:

             

  Abteilungsleiterin               Kämmerei                              Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender 
Beschluss
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Begründung:

Mit  der  Zusammenlegung  der  beiden  Fachbereiche  „Schule“  und  „Jugend“  zum 
01.12.2012  ist  eine  grundlegende  Weichenstellung  zur  engeren  Verzahnung  dieser 
beiden Aufgabenbereiche vorgegeben. Die zentralen Erkenntnisse des 14. Kinder- und 
Jugendberichtes aus 2013 bestätigen die strategische Entscheidung des Landkreises 
Friesland. O.g. Bericht verweist darauf, dass die Bildung als Schlüssel für faire Chancen 
von Kindern und Jugendlichen erachtet werden muss. Die frühkindliche Bildung ist für 
den erfolgreichen Bildungsweg entscheidend und das Bildungsverständnis zielt auf die 
Vermittlung sozialer Fähigkeiten und lebensnaher Alltagskompetenzen und geht über die 
reine Vermittlung von Wissen hinaus. 

Die deutliche Absicht  der  engeren Verzahnung Bildung und Erziehung innerhalb des 
Fachbereiches, die stärkere Betonung des Qualitätsprozesses in der institutionalisierten 
Kindertagesbetreuung  und  die  Weiterentwicklung  des  bestehenden  präventiven 
Ansatzes  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  im  Landkreis  Friesland  machen  eine 
Umstrukturierung des Fachbereiches erforderlich: 

Qualitätsentwicklung und -sicherung in der institutionellen Kindertagesbetreuung: 

Die Kindertagesbetreuungseinrichtungen sind gesellschaftlich als Bildungseinrichtungen 
im  Elementarbereich  etabliert.  Im  Landkreis  Friesland  bestehen 
Kindertageseinrichtungen  unterschiedlicher  Ausstattung  und  konzeptioneller 
Ausrichtung.  In  der  Kitabedarfsplanung  ist  in  den  vergangenen  Jahren  v.a.  eine 
quantitative Beurteilung erfolgt.  

Der  Aufgabenbereich  der  Fachberatung  für  Kitas  ist  im  Gesamtverständnis  zur 
Verbesserung  des  Bildungsauftrages  zu  verstehen.  Gemäß  den  Empfehlungen  des 
Deutschen  Vereins  zur  konzeptionellen  und  strukturellen  Ausgestaltung  der 
Fachberatung  im  System  der  Kindertagesbetreuung  aus  Dezember  2012  wird 
Fachberatung  als  Initiatorin  und  Unterstützerin  von  Veränderungsprozessen  in  den 
Angebotsstrukturen der  frühkindlichen Bildung,  Betreuung und Erziehung eingeordnet 
(NDV,  Dezember  2012,  S.  565).  Die  Fachberatung  hat  den  Auftrag  der 
Qualitätsentwicklung  und  -sicherung.  Daher  ist  sie  unbedingt  auch  mit  der 
Fortschreibung des Kitabedarfsplanes zu koppeln. 

Um  den  Themenbereichen  Betreuungsqualität  und  frühkindliche  Bildung  sowie  der 
Übergangsgestaltung Kita-Grundschule mehr Entwicklungsspielraum geben zu können, 
ist eine erhöhte personelle Ausstattung für die Fachberatung erforderlich und außerdem 
die  enge  Verzahnung  mit  den  Schul-  und  Bildungsaufgaben  des  Fachbereiches 
vollzogen worden.  Das Ziel  ist  im Dialog mit  den Trägern der Kindertagesstätten die  
Qualitätsentwicklung und -sicherung zu fördern und in einem dynamischen Verfahren 
gemeinsame Qualitätsstandards zu definieren. 

Das  anliegende  Organigramm  beschreibt  die  Struktur  des  Fachbereiches  seit  dem 
01.05.2014  und  belegt  eine  gemeinsame  Verantwortung  in  der  jeweiligen 
Aufgabenstruktur.  Parallel  zur  Umorganisation  sind  in  folgenden  Arbeitsfeldern  die 
Schnittstellen zwischen Bildung und Erziehung von der Fachverwaltung vorangetrieben 
worden: 

Fachberatung  Kindertagesbetreuung,  Bildungsregion  Friesland,  Schulsozialarbeit, 
Ausbau der Ganztagsschule, Inklusion, Kinderschutzverfahren in Schulen und Konzept 
zum Umgang mit Schulabsentismus. 
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Weiterentwicklung der Präventionsarbeit des Fachbereiches: 
      
Durch den inhaltlichen Umbau der Familien- und Kinderservicebüros (FamKi) soll eine 
verstärkte  Sozialraumorientierung  und  die  Bildung  kommunaler  Präventionsketten 
erfolgen.  Das  grundlegende  Ziel  ist  die  gemeinsame  Weiterentwicklung  lokaler 
Netzwerke Früher Hilfen. 

Die päd. Fachkräfte der Frühen Hilfen, die Familienhebammen und die Regiestelle sind 
dem Hauptsachgebiet  (HSG) III  in  Form eines eigenen Sachgebietes  „Familien-  und 
Kinderservicebüro“ zugeordnet worden. 

Das FamKi ist einerseits erste Anlaufstelle für Leistungen an jungen Familien (Tages-
pflegevermittlung, niedrigschwellige Beratung und finanzielle Unterstützungsleistungen), 
anderseits wird das FamKi als Schnittstelle zu den sozialen Angeboten der jeweiligen 
Stadt  /  Gemeinde  genutzt.  Die  FamKis  leisten  in  direkter  Zusammenarbeit  mit  den 
Akteuren  vor  Ort  aktive  Gemeinwesenarbeit,  sind  Mittler  zu  den  Leistungen  des 
Fachbereiches und sollen die vor Ort  bestehenden psychosozialen Unterstützungsan-
gebote  ergänzen  und  eine  kommunale  Präventionskette  begründen.  Die  konkrete 
Ausgestaltung  der  Arbeit  des  betreffenden  FamKis  wird  im  direkten  Dialog  mit  der  
jeweiligen Stadt / Gemeinde bestimmt. Wichtig ist die Einbindung der Ressourcen vor  
Ort und die ergänzende Arbeit der päd. Fachkraft. Je nach regionaler Besonderheit der 
jeweiligen  Stadt  /  Gemeinde  soll  in  Kooperation  mit  Mehrgenerationenhäusern, 
Familienzentren,  Kindertagesstätten,  Schulen,  Jugendhäusern,  Polizei,  Vereinen  und 
den MitarbeiterInnen der Gemeinde / Stadt die inhaltliche Arbeit des FamKi betrieben  
werden. Die der jeweiligen Stadt / Gemeinde zugeordnete Fachkraft soll die Rahmen-
konzeption  der  Arbeit  der  FamKis  (siehe  Anlage)  auf  die  Besonderheiten  vor  Ort 
anpassen und eine regionalisierte Konzeption erstellen, die die sozialen Angebote der 
Stadt  /  Gemeinde  entsprechend  berücksichtigt  und  die  kommunale  Präventionskette 
verdichtet.

Angebote  der  Familienhebammen,  Elterntrainingskurse,  Angebote  der  sozialen 
Gruppenarbeit  durch  freie  Träger  im  präventiven  Bereich,  Elterncafe, 
freizeitpädagogische Angebote für Familien, generationsübergreifende Veranstaltungen 
sind hier Beispiele für die verstärkte Gemeinwesenarbeit, die durch das FamKi mit den 
anderen Akteuren vor Ort gestaltet werden können. Gleichzeitig soll das jeweilige FamKi 
vor Ort auch als erste Anlaufstelle für die kommunalen Netzwerkpartner genutzt werden.  
Die  päd.  Fachkraft  ist  zur  Klärung  des  Hilfebedarfes,  der  formlosen  Beratung  und 
Betreuung  sowie  ggf.  Mittlerin  zu  den  übrigen  Unterstützungsmöglichkeiten  des 
Fachbereiches.  

Die Ausgestaltung der Arbeit der FamKis wird vom „Bündnis für Familien“ begleitet.     

Zur praktischen Umsetzung werden die bestehenden Personalkapazitäten von 3,5 päd. 
Fachkräften auf die Arbeit der zukünftigen FamKis verteilt. Somit steht für jede Stadt /  
Gemeinde  0,5  AK  zum  gemeinschaftlichen  Betrieb  eines  FamKis  zur  Verfügung 
(Wangerooge wird durch 0,5 AK des ASD Nord und besonderer inhaltlicher Ausrichtung 
abgedeckt).  Mit  der  Zuordnung  der  päd.  Fachkräfte  des  FamKi  zum HSG III  ist  die 
Schnittstelle zur Bezirkssozialarbeit gegeben und es wird eine direkte Vernetzung  mit 
dem zuständigen Bezirkssozialarbeiter erwartet. In Form regelmäßiger und verlässlicher 
Vernetzungstreffen und Präsenzzeiten der Bezirkssozialarbeit wird die bedarfsorientierte 
Zusammenarbeit  erleichtert.  Unter  Beteiligung  des  Controllings  und  der 
Fachbereichsleitung  werden  die  Dienstbesprechungen  im  Gesamtteam  des  HSG  III  
quartalsweise genutzt, um nachzusteuern und die Dichte und Qualität der Kooperation 
zu verbessern.   
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Die  Familienhebammen  werden  grundsätzlich  dem  Team  der  FamKis  im  HSG  III 
zugeordnet.  Durch die  direkte  Zusammenarbeit  mit  den päd.  Fachkräften  wird in  der 
Auftragserfüllung  ein  engmaschiges  Miteinander  erreicht.  Der  Einsatz  der 
Familienhebamme erfolgt ausdrücklich im primärpräventiven Bereich.  

Die Überprüfungen nicht erfolgter Früherkennungsuntersuchungen werden von den päd.  
Fachkräften der FamKis wahrgenommen.  

Die  Regiestelle  koordiniert  die  Arbeit  der  päd.  Fachkräfte  der  gemeinde-  bzw. 
stadtbezogenen Zusammenarbeit, erstellt eine Übersicht der sozialen Hilfen, sichert die 
Sachberichte für die Förderprogramme und wird außerdem dazu genutzt, Entlastung im 
administrativen Bereich der Haupt- und Sachgebietsleitung zu erzielen.  

Die bisherigen Sonderformen der Tagespflege werden neu kategorisiert:  

Ist  eine  Tagespflege  aus  Gründen  der  erzieherischen  Entlastung  und/oder  der 
Notwendigkeit  eines  Bedarfes  der  unterstützenden  Tagesstrukturierung  des  Kindes 
erforderlich, kann eine entsprechende Vermittlung durch die päd. Fachkräfte der FamKis  
und/oder  der  Bezirkssozialarbeit  erfolgen.  Die  Beratung  ist  Schlüsselqualifikation  der 
päd. Fachkräfte und steht für den Anspruch, helfende Interaktion mit dem Adressaten zu 
gestalten.  Die  Rechtsgrundlage  für  diese  Hilfe  richtet  sich  am  Bedarf:  Bei 
primärpräventiver Ausrichtung kann im Dialog mit dem HSG II eine Vermittlung erfolgen 
(bei paralleler Elternberatung nach § 16 SGB VIII durch die päd. Fachkräfte des FamKi)  
oder bei vorliegendem erzieherischen Bedarf eine offene Hilfe nach § 27 SGB VIII (bei  
Beteiligung der päd. Fachkräfte des ASD). 

Anlagen:

Anlage 1: Organigramm des Fachbereiches Jugend, Familie, Schule und Kultur, 
Stand 01.05.2014

Anlage 2: Rahmenkonzeption der Familien- und Kinderservicebüros

0482/2014 Seite: 4 von 4


